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       Steuerberater
                     Gesellschafter-Geschäftsführer

Rating Advisor
(TÜV Hessen e.V.)

Registrierter Berater für:



e-Rechnungen



Pflicht zur e-Rechnung ab 1.1.2025 ?

• Für ALLE gilt ab 1.1.2025: Empfangspflicht = eMail
• Ab 1.1.2027 Versandpflicht für Unternehmen mit 

mehr als 800.00 € Jahresumsatz „B2B“
• Ab 01.01.2028 alle Betriebe verpflichtet



e-Rechnung: PDF reicht nicht aus….

• Speziell lesbare Formate werden gefordert

• Laut EU-Norm maschinenlesbares XML-Format oder

• ZUGFeRD-System (nicht Version 1.0) mit Datensatz 
+ Belegabbild.



e-Rechnung/ZUGFeRD

• ZUGFeRD hat nichts mit einem Pferd zu tun.
• Übersetzt: 

Zentraler User Guide des Forums elektronische 
Rechnung Deutschland

• Standard in der öffentlichen Verwaltung, die 
auch zu unseren Rechnungskunden (Werkstatt 
/Autowäsche) gehören kann.

• Umsetzungsstrategie festlegen. Je früher, um so 
besser….



BMF 15.10.25
Anpassung des 
Schreibens  
vom 15.10.24

wir lesen mal 
gemeinsam kurz 
rein…



„Formatfehler“ vermeiden, sonst ist die 
Rechnung nicht „ordnungsgemäß“…

Weiter in den beiden BMF-Schreiben…

Klartext: „Mundgerecht“ für die Verwaltung serviert. 
Gibt es Datenprobleme, ist das Sache des Steuerbürgers.
Beweislast somit bei uns…



EN 16931

FAZIT: Unternehmen und Steuerberater steigen hier 
aus; es braucht einen verlässlichen, wirtschaftlich 
stabilen IT-Partner.



Was ist mit Kleinbetragsrechnungen?

• FAZIT: Irgendwas „Digitales“, wozu der Kunde nicht 
„Nein“ sagt, was aber „nicht gänzlich unbekannt“ ist.

• Oder stattdessen eine vollständige e-Rechnung ohne 
Zustimmungserfordernis des Kunden

• Oder weiterhin „Papier“….



Digitale Überlebensstrategie

• Auf bewährte Partner setzen, 
bspw. Kassenanbieter, Software-
partner des Steuerberaters

• Keine neuen Spieler einführen, die besonders toll 
oder günstig Lösungen präsentieren: Denn im 
Zweifel müssen Sie diese Partner verklagen können

• Ist das Start-up marktbereinigt, bleibt das Problem 
bei Ihnen.

• Es ist Ihre Strategie, nicht die Ihres Steuerberaters…
• >>?<<



andere Themen…..



Speisen, nicht aber Getränke….
• ab 1.1.2026 fällt der USt-Satz von 19% auf 7%, wenn 

Speisen „vor Ort“ verzehrt werden. 
Dies vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat am 20.12.2025.

• Kaffee = immer 19%, es sei denn, der Milchanteil ist 
größer 75%. Bei „Mitnahme“ dann 7%. 

• Milch = Kuhmilch, nicht Sojamilch.
• Ab 1.1.2026 ändert sich hieran nichts, 

weil Kaffee ein Getränk und keine Speise ist.
• Apfel = Lebensmittel = 7% USt
• Apfelsaft / hessischer Äbbelwoi = Getränk = 19% USt



TSE & Kassensoftware…



Erste Turbo-AfA: Elektro-Fahrzeuge

Gilt ab 1. Juli 2025. Wirkung: Reine „Verschiebung“, 
keine Vorteile…



Zweite Turbo-AfA: Immobilien

1. Degressive AfA:
• Neubauten, deren Herstellung nach 

dem 30.9.2023 und vor dem 01.10.2029 
begonnen wurde, nach 
§ 7 Absatz 5a EStG mit einer jährlich 
degressiven AfA von 5% belohnt. Das 
für sechs Jahre lang. Danach wird 
„normal“ abgeschrieben. 



Zweite Turbo-AfA: Immobilien
2. Lineare AfA:
• Zusätzlich können nach §7b EStG weitere 5% 

linear abgeschrieben werden, falls der Bauantrag 
nach dem 31.12.2022 und vor dem 01.10.2029 
gestellt worden ist, im Jahr der Fertigstellung sowie 
den folgenden 9 Jahren gegen Geld vermietet 
werden, der Neubau die Kriterien „Effizienzhaus 40“ 
mit Nachhaltigkeitsklasse erfüllt und die 
Herstellungskosten nicht höher als 5.200 € je qm 
Wohnfläche liegen.  



Zweite Turbo-AfA: Immobilien

Lohnt sich diese AfA?
Ja, zwar ist auch dieser „Turbo“ eine 
Steuerverschiebung, aber zu Lasten 
der Erbengeneration. Investor/in 
erzeugt mehr steuersparendes 
AfA-Volumen, welches den Erben 
entzogen wird.



…Herzlichen 
Dank!



Bleiben Sie ruhig, prüfen Sie Ihre betriebliche 
Rechtschutzversicherung, alles wird gut!
>>!<<


	Foliennummer 1
	WOTAX
	Michael Dagit
	e-Rechnungen
	Pflicht zur e-Rechnung ab 1.1.2025 ?
	e-Rechnung: PDF reicht nicht aus….
	e-Rechnung/ZUGFeRD
	BMF 15.10.25�Anpassung des Schreibens  vom 15.10.24
	„Formatfehler“ vermeiden, sonst ist die Rechnung nicht „ordnungsgemäß“…
	EN 16931
	Was ist mit Kleinbetragsrechnungen?
	Digitale Überlebensstrategie
	andere Themen…..
	Speisen, nicht aber Getränke….
	TSE & Kassensoftware…
	Erste Turbo-AfA: Elektro-Fahrzeuge
	Zweite Turbo-AfA: Immobilien
	Zweite Turbo-AfA: Immobilien
	Zweite Turbo-AfA: Immobilien
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21

